
a i-.;.:a.F--lii-

BUT.IDE$VERFASSU NGSG ERJCHT 
-

- 2 BvRJ539t09 -

IM NAMEN DES VOLKES
ln dem Verfahren

liber

die Verfassungsbeschwelde

desHsrmffi
Krefeldar Shaße 251, Jusfianollangsanstafi, 52070 Aäcfien,

- Bevollmächtigter: Recfrtsanwalt Ralf Breuer,
Bisrnarc*skaße 202, 52060 Aachen -

den Beschftrss das Oberlandesgerictrts I'lamm
vom 25. Mai 2@9 - 1 Vollz (Ws) 269/09 -,

den beschluss des Landgrerichts Aathen
vom 25. Februar2009 - 33 Vollz 623/08 -, 

:

d ie Entscheidun g der Justianol lzugsa nstalt Aachen
vom 13. Juli2(X)7 -37A95ß-

ge$en a)

b)

c)

hat die 3. Kammer des Zrreiten Snats de Bundeswrfassungsgerichts durch

den Rishter Mellinghofr, '

die Richterin Läbbe-Wolff

und den Rictrter Huber

am 26. Oktober 2011 einstimmb beschlossen:

Der Beschluss des Landgerichts Aachen vom 25. Februar 2009

- 33 Vollz 623m8 - verletzt den Beschwerdefrlhrer in seinem

Grundrectrt ausArtikel2 Absatz 1 inVerbindung mitArtikel 1 Ab-

satr 1 und Artikel 1 I Absatz4 des GrundgeseEes.
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Der Beschluss des Obeflahdesgeridrts Hamm vom 25) Mai 2009
,- 1 Vollz (Ws) 269109 - verletzt den Besciwerdeftihrer in seinem

brundrecht aus Artikel 19 AbsaE 4 GG.

Die Beschltlsse werden aufgehobon. Die Sache wird an das

Landgericht Aachen zur{ictvenrieaen.

Das l-and Nordrhein-Wetfalan hat dem Beschuerdeftihrer die '

notwendigen Auslagen für das Verfaesungsbesctluerdeverfatr-

ren zu erstiatbn.

Gründe:

i_

t.

1. DerBeecfnrrerdeführerreöüßtseitAugr;st 1993 eine lebenslange Freiheitssffa

fe. Db Mindestveöüßungsdauer hat das Landgericht mit Beschluss vom 30. Januai

2008 auf 20 Jahre festgeseilzt

lm Föüruar 2OOT beantragtederBaduedeftihrerbeiderJirstianollzugsanstaltei-
ne geFosgfteAusftlhrung. Während derzurtlckliegenden Haftzeitvon dreizehneinhalb

Jahren hale er sich s$rts gut gefihrt urd diVerse Ttrerap'ibn absotuiert. Die Justianolt

zugsanstalt habe berdib iqn Jahr 2004 fes$estellt, daes bei ihm keine Flucürt- oder Miss-

bnauchsgefahr besbhe. Nactr sg'larger Vollzugsdauer verliere er die Vorstellung vom

normalenLebensablauf aul3erhahderAnstalt,wasseine Reintegration in Fragezu stel-

len drohe.

Mit angegriffenem Bescheid vom 13. Juli 20OT lehnte die Justizvollzugsanstalt den *
Antrag ab. Beim'Besdruerdeführerseien maesive PersönlicfikeiFstörungen gutachter-

licfr diagnostiziert, die auf'einer ungünstigen Sozialisation beruhten. Die bisher(1en Be-

handlungen hätten zruar zu erkennbaren Verbesserungen geftihrt; diese genügten je-

doch nichl um eine Flucht- und Misebrauchsgefahr mit der erforderlichen Sicherheit

ausschließen zu können. Aufgrund derfortbestehenden Persönlictrkeitsproblenratik sei

zu befürchten, dassereinäAusfUhrung anrFlucftt unüoderzur Begehurg neuerStrafta-

tdn missbrauclren werde.

2. Gegen diese Entscfreidung stellte der Bescfrwerdefütrrer unterdem 7. Juli2ü)8

Anhag auf gerichtliche Entscheidung. Sein milbeigefägrtem Scfireiben vom 18. Juli2007 ri

!
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eingelegterWiderspructr gegenden Ablehnungsbescheid seinicht beschieden worden.

DieAblehnung derAusftthnrngverleEeseinen ResozialiSierungsanspruch. ErhabeAn-
spruc*r auf enüassungsvorbereitende Locfterurqen. Db Justianollzugsanstalt habe im

Jahr 2005 anlässlic*r der Ablehnung eines gleichlautenden Antrags in einer $tettung-

nahme ausgeflihrt, dags bei der V.erwendung von Fessln und Begleitung durch Voll-

zugsbedienstete eine Ftucht- und Misebraudrsgetahr mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen uverden könne. DamalsseiderAntrag abgelehntworden, weileineAusfüh-
rung zur Erhaltung der Lebenstuchtigkeit nicht erfrcrderlicfi sei: mit diesem Gesichb-
-punkt sehe sich die Justizvollzugsanstalt nun nicht mehr auseinander.

Die Justianolhugsanstialt nahm dahiqgehend Stellung, dass_das lMdersp.ruchs-

schreiben des Beschrverdeführers bblang nicht vorgelegen'habe. Der Antrag auf ge
richüiche Entsctreidung sei zulässig, aber nlcht begrtlndet. Die Flucht- und Miss-

brauchsgefahr könne bei einer von Beamten der Justianollzugsanstalt begbiteten ge-

fesselten Ausfrhrung mit hinrcbhender Sicherheit ausgeschtossen ryerden. Die Perso-

naltage der Justizvollzugsanstalt atrhge jedoch dazu, Priorl&äten bei der Gewährung

bewactrterAusffrhrungon zu setzen, Ausfrlhrungen nach $ 11 StVollzG könnten neben

Ausführungen auswbhtigremAnlass nureingeschränktermöglichtrrverden. Zu Fbens-
loqger Haft Verurteit'ten wtirden Ausftihrungen gerrährt, um schädlichen Folgen des

Freiheitsentzugs entgegenzuwirken, oder als Einstieg in den Lockerungsprozess. Der

Bes"cirwerdeführergehöre zu keinerdieserbeklen Fallgruppen. Ein Einstieg in den Lo-

ckerungsprozessseiderzeit nichtvorgesehen, und es seiuederein Verlemen von auto-

nomen Lebenstechniken noch ein erhöfites Maß.an ünselbständb keit feststellbar- Die
p

bear,rtragrte Ausfflfrrung seidaher zur Erhaltung der Lebensfücfrtigkeit nicfrt erbrderlich.

Der Beschwerdefilhrcrentgegnete, erkönne nach Ablauf der Mindestverbüßungs-

dauernurentlassenwerden, wenn erzuvorinrerhalb einesJahreszweigefesselbAus-
ftihrungen sowie innerhalb eineq weiteren Jahree arci ungrefegeelte Ausführungen ab-

solvierthabe, ihm Urlaubgewährtwordenseiund ersicfizrleiJahrelang im offenenV-oll-

zug benährt habe. Damitbeidernoch verbleibendeZeihaum ausgeflilK. Durch dieVer-
sagung dergefiessefteqAgsführung vereiteledie.lustizvollzugsanstaltgeine Enüassung

im August 2O1g. Personalknappheit sei kein Grund, der die Ablehnung rechtfertigen

könnte. Der Ansicfit der Justianollzugsanstalt, dass bei ihm keine scträdtichen Folgen

des FreiheitsenEugs vorlägen, sei nbht zu folgen. Er kenne weder den Euro noch den

Umgang mitdem Handy, dsm PC und dern lntemet. DiedrastischenVeränderungen im

technischen und damitaucfr.im alltfulicfren Bereich sebn völlig an ihm vorbeigegangen.

Auch der gesamte städtisctre Lebensraum habe sich seit seiner lnhafüerung nacfrhaltig

verändert
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3. Mit angegriffenem Besc{rluss vom 25. Februar 2009 wbe das Landgedcht den An-
trag auf gerichfliche Entscheidung zurück. DarAnfag seizulässig; der Besctrwerdefüh-

rer habe durch Vorlage eines Fax-$endeberichts glaubhaft gemacht, dass er das Seini-
gegetan habe, um eineW'derspruchsenFcheirJung herbeizuführen. Jdoch seiderAn-
trag unbegründet. Das Gerichtkönnedie Entsclrcidung derJustiztrollzugsanstalt nurauf
Ermessenstiberschreitung oder zrveckwidrigen Enressensgebrauctr hin prüfen. Maß-
geblich sebn insbesondere Gründe, db den $landdes Behardlungsprozesses und db
Geeignetheit der Maßnahme zur Eneichung des Vollzugsziels beträfen. Eine Ausfüh-
rung,könrc die Justiarollzugsangtalt auch aus eiUativen Grtlnden, etwa u&il nicht genä-
gend Bedbnstete verfilgbar seien, abbhnen. Nach diesen Maßstäben lägen Ermes-
sensfehler nicht vor. Zwar dürfe durctr das Nachsctrieben von Grtinden der Rechts-
schutz des Antragstellers nicht vertttrzt werden; die angefochtene Maßnahme dürfe
nichtin ihrem Wesen verändertund denrAntragstellerclie Rechtsverteidigung nicht un-
zumutbar erscfiwert werden. So OUrfe die Vollzugsbehörde keine neuen oder dem An-
tragsteller unbekannten oder anrar bekannten, von ihr aber ercichüich außer Betracht
gelassenen Tatsachen nachschieben. Danach liege hier ein unzutässiges Nachschia
ben von Gründen nk:lttvor, da db Praxis derJustizvollzugsanstalt dem Besctrwerdeftilr
rerbereib aus einem frtiheren W"rdeispruchsrrerhhren bekanntgenesen sei. Db Justtz-
votlzugsanstalt müsse denknot$rendig i4nerhalb der ihrdurch die Personalsitt ation vär-
gegebenen Grenzen agieren. Wenn sie ihr Emressen anrangeshebten Gleichbehand-
lungallerdefangenen dahingehendbinde, dasesieAusf{lhrungennurinden genannten

zuci Fallgruppen gewähre, sei dies sadrgerccfrt und nictrt zu beanstanden. Auch der
Beschwerdefilhrer betraupte nicht, dass er autonome Leüenste€hniken vedemt habe

oder ein ertröhtes Ma8frn Unselbs€ndigkeit aufrrrleise. Da die Justizvollzugsanstalt den

Stand des Behandlungsprozesses in ihre Ermessensentscheidung auftrehmen dürfe,
dürfe sie dern Beecfrwerdeftlhrer auch die Eignung anm Einstieg in den LgckerungsBro-
zess absprechen. Von einer weiteren Begründung könne abgesehen nerden, da das
Gericht im Eqebnie den Gninden der angefochterren Entscheidung in vollem Umfang
folge ($ 115 Abs. 1 Satz 4 StVollzG).

4. MitderRechtsbeschwerdeß 116Abs. 1 StVollzG)macfrtederBescfiwerdeftlhrer
geltend, der Beschluss des Landgericfrts verbtre ihn in seinern Resozialisierungsan-

spruch. Die Entscheidungverstollegegen necfreprectrung des Bundesverf;assungsge-

riclts, wonach bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteillen gin'sinnrroller Behand-

lungsvollzug stattfinden müsse und den Interessen des Gefangenen an der Bewahrung

vor schädlichen Fopen aus langjähriger lnhaftierung und an der Erhahfung seiner Le-

benstttdrt(1keit umso höherc Geurichl zukomme, je länger die Volhtreckung einer Frei-

heitsstrafe dauere. Der Staat ktxrne sictr in diesem Zusammenhang nicht auf fehlende
personelle und finanzielle Ressouroen berufen. Der angegrifrene Besch{uss lasse zu



-5-

^r ^:--iA ä.nafflhrten Grund' nämlich di

Unrecht den von derJustiaollzuOsangtalteinzig 
angeführten Grund' nämlich die Perco-

narknappheit, genrlgen. Der sraat lö;sidl 
oi*fryrtuns tür die Einhaltung ver-

fassungsrech*icheicarantien 
nlctrt mit oieser Begründ:ln en'iehen' Der Beschluss

verkenne zudem d.e Dringlichkeit von votzugslockerungen angesicfrts dor' bisherigen

Votzugsdaue[ mit den diesbezün,t*"" oudt'*ng* dT Beschwerdeführers - insbe-

sondere zur zeittictren staffelung uonvottzugslbckgrungel areda Enüassungsvorbe-

reituns - habe sicfr fas Landgericht nich;#'tchin!.lsernandergesetzt' 
Entlassungs-

voöereitungen in Form von Vorargsroc{teningen hätten nach der Rechtsprechung des'

r^*..irr*ria.rnncnerfclrt$ ffifrestnOglich ü HinbliCk arrf den frtrhesünöglichen Ent-

hssu n gszeitPunkt zu erfo[en'

I

I
E

E:;-:
L:irE.
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^-rhtrc. vrrrn 25- Mai 20@

S.Dasoberlandesgerichtvenllrarfmitarrgegriffenern€esc.trlussvorrr2S.fi

die Rechtsbes"t -;;; unzutässig, "" 
*"ioy,tgebo@n' die Naclrprtifung des Be-

schlussesd"rrrnodricrrtsturrortbitdungdesRecfrbodSrzur$icherungeinereinheit-
rchen n"*epr""hilä;;at,"n"n ti1l6Abs' 1' $ 11e Abs' 3 $tvJllzc)

rde rilgit der Beschwerdef iift-

6. Mit derfristgerec*rt ertroUenen V3*assurtsslldwve

retr eine Verretzung seines Rechts 
1uf 

Resoziarisierung urd seines Grundrechts"aus

Att.z4bs.2 GG. DieAusführurgen * i"n 
"**rirenen 

Beschüissen stilnden in kras-

sem.6"gens avatrRecfibprechung das Bundesverfrassungsgerichts. 
Danactr s*he

auctr'zu lebenstänglictrer F eiheüsstratu;;n"ty o:y*lichkeit zu' die Freiheit'Uie-

derzuedangen,hättenVollzrrgstockerungensofrülnY*'*n,dasgdieGrundlgg€n
ftrr ein-e prognos*ntsc'eidung -r irutohggrichen Entlassungszeitpunkt geschaf'

fen würden, und trt"r, ca stratvonsnedtungBkammem 
darauf'hinanwi*en; dass die

Grundlagen für diese erognor""nt .h;;;;irrcn die Justiarollzugsanstatt geschaf-

ä" *t"-"n seien'

i ihm erst in unggfährv'ter Jah:

tler frfiheslnrögliche Entlasqungszeitpunkt we*" *ln:::: :ffiä
, ren (August 2013) eintreten. oie ginil-rung oe"to, eine€ntassnng erforderric*renGe-

fährlichkeitsgutactrtens werde rneg"n-öä**u do eot""r't"r vier Qis flinf Monate

dauern, so dase das überprür,,ngrwÄren gemäß s 57a stGB spätestens im März -

201j zuerforgen habe. saien nis dahin keine Lockerungen garrrährtworden,'werda das

. Gericht gegebenenfalls gcr nlctrt die'äinioruog eines Gefähfücrtkeitsgutachtens 
erwä-

geq. Ferner habe die Geuäh*nn uon io*oÄryn maßgeblichen Einfluss auf das Er-

, 
gebnis des Gefährrc*rkeitsgutachtens und beeinflusse dL Enbcheidung {iber die Min-

iesweoüßungsdater' :. i . A^1.

z. bas Justizrninisterium de LT1"' il*jiYä"Obn' 
dern @lesrenheit zur

$tellungnahmegegebenwurde;hatEichzuderFragegeäußert;obderees{ylerdefüh.
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rer vor Klageerhebung Wdenrpruch g€gen üen Bescfreitl der Jusfarollzugsanstalt pr-

hoben hatte. Diee.sei nichtder Fall; ein $chreiben des Bevollmäcfttigten sei damals nicht

aktenkundig ganrcsen. tm ÜUr(1en hatdas Justizministerium von einer Stellungnahme

abgesehen. 
.

il.-
'

Die Verfassungsbeschuerde wird gemäß $ 93a Abs. 2 Buchstabe U BVerfGG zur

Entscheidung angenommen, weil dias arr DurchseEung der Grundrechte des Be-
' scl'nrrerdeführers angeze[t ist ($ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVeTGG). Die Vornausset-

,zungen ftreine stattgebende lGmmerent$cheidung {$ 93cAbs. 1 BVerfGG) liegen vor.

Die fär die Beurteilung der Vertassungsbescfirr'€rde maßgeblicfien verfassungsrecht-.-
'lichen Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht bereits geklärt. Nach diesen

GrundsäEen ist die Verhssungsbeschwerde anlässig und in einem die Zuständigkeit

der Kammer begrändenden Sinn ofiensicftüid begründet.

1. Ftlrdie Zultus(1keit und.AnnahmeftlhigkeitderVerfaseungsbeschwerde komrnt

ee licfit danarf an, ob.dn wm Beschwerdeftrhrcr eingelggter l/\liderspruc*r bei den Ju+
' tizbehörden arct im fadrgerichtlidre-r'r Verfahren alGnkundig geurorden ist. lm Hinblkj<

'l

auf die erforderliche Recfilsnregerechöpfung (S 90 Abs.2 BVerfGG) ist dies ohne Be-

lang,'da das Landgericht den Anfag dea Beecfrwerdeführers gemäß $ 1 13 StVollzG als

zulässig"behandelt hat. Dae Landgericht hat fesQestellt, dass der Beschwerdefilhrer

durch Vorlage eines Fax-Sendeberbhts glaubhaft gnmacht habe, zur Einlegung des

tAlidersprudrs das seinerseits Erbrderlictre getan ar hatien. Bedenken gegen diese

Einsdrätrung sind uder geltend gemactrt ndr sonst ersidrtli{*r. Danacfi spricht ?ucfi
nichts dafür, dass uegen eines fehbnden oder unzureichend durctqeftihrten \Mder-

spruchsverfahrens der Beschwerdeführer mit selnem RechtsschuEziel auch im Fall dpr

Aufhebung der angegrifferren Besdrlüsse und Zurtlckveruueisung der Sache'letzttich

keinen Erfolg haben könnte und die Verfiassurgsbesctrrrrerde deshalb mangels eines bei

Nictrtannahme drohenden besonders schwer"n Nactrteils (vgl. BVerre EgO,?2<25 f.>)

nicfrt ar Entscfreklung an4unehmen sein könnte. ' '

Z.Der angegdfbne Bescfiluss des Landgerichts verleEt den Beectrwerdefährer in

seinem GrundrecfrtausArt.2Abs. 1 inVerbirdungmitArt. 1$bs. 1 GG undArt. 19Abs.4
'l

GG.

a) aa) Das Grundrecht aus Art 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verpflich-

tetden Staat, den Strafuollzug auf das Zei auszurichten, dem lnhaftierten ein zukünfti- '

ges straffreies Leben in Freiheit zu armöglichen (vgl. BVeTGE 116, 69 <85 f.> m.w.N,;

stRspr). Besonders bei langjährig im Vollzug befindlichen Personen erfordert dies, aktiv

den scträdlicfnn Auswirkungen des FreiheiFentzuggs entgegrenanrirken und ihrc Le-



'-7 -

benstüchtigkeitzu erhalten undzufestig"en (vgl BVerGE4 5,187<238>;64, 261 <277>;

98, 169 <200>; 109, 133 <150 f.').

Das gilt äuch, wenn der Befofiene zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt

ist, zumal dern Gefangenen auch in diesem Falleine Chance verbleiben muss, eines Ta-
ges db Freiheit wiedenuerlangen (vgl. BVeTGE 45, 187 <238 ff.>; 109, 133 <150 f.>;

BVerG, Beschlüsse der 2. lGmmer des Zweiten Senats vom 13. Dezember 1997

- 2 BvR 1404/96 -, NJW 1998, S. 1 13[t <1 133>, und der 3. Kammer des Zweiten Senats
-votn 5. August 2Ol 0 - 2 BvR 7 2gt}8-, StV 201 1 , S. 488 <490>). Androhung und Vollstre-

ckur€ der lebenslangen Freiheitsstrafu finden ihre verhssungsrechtlicfr notwendige

Ergänzung in einem sinnvolbn Behandlungsvollang (r/gl. BVedGE 45, 187 t23F;&1,
ffil <272 f.>; 1@, 133 <150 f.>). Der Gesehgeber hat dementsprecfrend im Strafuoll-
zugsgeseE auch dem Vollzug der lebenslangen Freiheitsstmfe ein Behandlungs- und

Resozialiäierungskonzept angrunde gelegt (BVerfGE 717,71.91t). Der Wederein-
glledarung des Delinquenten dienen unteranderem dieVorschriften tiberVollangstocke-
rungen (vgl. BVerG, a.a.O., S. 92). Erstrebtein GefangenerVollzu$sbckerungen (S 11

Abs.1StVollzG),sowi{erdaherdurchderenVersagunginseinemdurcfiArt 2Abs.1in
VeöindungmitArt. 1Abe. 1 GGgrundrechtlichgesclrtitsten Resozialisierungsinteresse

ber{ihrt (ygl. BVerG, Beschlilsse der 2. Kammer des Zueiten Senats vom 12. Jini 2002
12BnFt |ßnz-,jurb,Rn.S,undder3.KammerdesZweitenSenatsvorn5.August20l0
-2.8tuR 729n8-, juris, Rn.32).

bb) Verfassungsrecfrüicfre furforderungen an die Vollzugsgestaltung gelten nicfrt

nur nadt Maßgale dessen, was an Verwaltungs- oder Justizeinrictrtungen tatsächlich

oder ublicfrerweise vorhanden ist (vgl. BVeTGE 1 5, 288 <29F; 34, 369 <38O l.>;4O,276
<2&4>i116,69 <89f.>). Zrrarkönnensicfi GrenzenfilrdbMciglic{rkeitderDurchftlhrung
von Behandlungsmaßnahmen auch aus der rtiumlichen und personelbn Ausstattung

der Justiaroltzugsanstalt ergeben (vgl. BVerfGE 42, 95 <100 f.>). Der SHgefangene
kann nicht verlangen, dass unbegrenzt persondle und sonst[e Mitref aufuewendet
werden, um Bescfrränkungen seiner grundrechtlichen Freiheiten zu vermeiden {vgl.
BVeTGE 34,369 <380f.>; U,3|c44O2>:35,307 <310>; 42,95<100 f.>; BVeTGK 13,

163 <166>; 13,487 <492>). Andereseite kann aberder Staat grundrecfitliche und ein-
factgeseilzlich begrändetefursprlicfre Gefangener nicht nach Belieben dadurch verkür-

zeni dass er die Vollzugsanstalten nicht so ausstattet, wie es zurWahrung ihrer Rechte

erforderlich trrräre. Metmehr seüzen die Grundrechte auch Mäßstäbe fur die notwendige

Beschafrenheit slaaflicher Einricfrtungen. Der Staat ist verpflichtet, Vollzugsanstalten in

derzurWahrungderGrundrechtaerforderlichenWeiseauszustiatten(vgl. BVerGE40;
278 <2U>;45,187 <240>; BVerGK 13, 163 <168 f.>; 19,487 <492t.> m.w.N.).

J
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,^^::^T.|.|anlene 
vollzugseinrichtungeq urd deren Ausstattung so beschafien,

dass Recfi&iderGefargenen nidttgarahrtrlrerden können, ohnedassdadurch Rechte
anderer Gefangener oder.sonstige Behnge von vergreichb"*; G*;;dil;;;
werden, so forgt auch hieraus nicnt, oass oie in**,Jit,rt;;:;;;;;;;"*" seite
u nrre rm e idt iche n Beinrrächtig u rgCI n oh ne weite ; il ;;;;;;;;'ffi ;#";
Bemühungen um kuraristigeAbhiffe als rechtmäßig hinzunetr*"n *lä"i*,.äunät
13,487 <493> m.w.N.). Die Frage, wie mit oarartLen Not it""tion;, ;;*"hen iststellt sicfr im übrfien erst, wenn feststeht, dass eine auo, rit u""on'ae,ä'Linsatz nichtvermeftJbare Notsituation tatsäcfrlich vorliegt- J*"r-*nnrund unzurehhender A's-stattfng von Haftanstarten Beeinträcfrtigungr'en, d; ;"Lmreise 

""" 
**;;;;;;

nicht hinnelrmbar sind, so"sird ' unbescfralet der pf,icftt 0"r' *run;,r;;ü;ä;
eine dauerhafte verbesserung derAusstattung zu sorgen - o;;11n];;;;;i,]'[;
und ihren Trägern besonderaAnstrengungen rum eu{picrr oes maffiä;;;ä
genAbhilfe abzuverrangen; das Niveau dei,,zumub".""'n Rnrr'.nnunönllunr. BverfGE
42'95<102>) bemisstsictr insqrreftnaclrderstadichenu,e**"iänniraienusstat-
tursdesvottzugesmitdenftirdbrechtmäßig;;äil;;Linernu6aben 

drforderrictren
Mitteln (vgt. BVerfGt( 13; 487.<493>).

cc) DiehiemacfrenbctreidungserhebllctrenUmständehabendieGerichteau'utta.l
ren. Die fachgerichüictre rlurrprun n; ;r;hrJö;"# ffiffi ;ffi ;;rechtsstaaübh gebor"n" e"""hfrrng des gettenden n".t t uno ;;ään SchuEder bertihrteh materbllen Rechte nurgewährleisten, wenn 

=1" ",rtrrr"rrr,"ncerAnf,<ra-
T.1s 1T 

jeueu isren sachvdrha n' o"*; l;;i. ;;ä ä ;, ä ä ;::, Tu"no * o,11s 4zr f,>; 13,487 <493>). Das Reclrteslatsp'il*ip, aü*.üri"r,;;;^ Grund_rechte und das Grundredht aus Art 19 Abs. 4 GG sind verretä, ;;;;;il;;#;;
greiferxce Maßnahmen im Haftvollzug uon o"n-e*#;* ohne zurebhende sacfiver-
h a ltsa ufl <t äru ns a ts recrrrm ä ßig b"-"i; ;; ; 

"-0r, ;;;ä ä ä;"j;; ;;'*'
b) Nach dbsen Maßstitben kann derangegrifrne Bescfrluss des Landgerichts kei-nen 8esüand haben, nreil er sowohl das GJi-ro 0", *u,rn n*n ilnäo**n *_

!"n" des Beschuerdeftihrers are auch obve;J;il*r"*i ä;;;;;tuücher -
Re ch tb rti g u n g de r Ab reh n ung von Lockeru n g€n o u r; ;#;;;;il;; ;;; ;;;_aus fulgenden Anforcrerungen an dbsacfrverhaftsarrfl<rärung ;#i.- 

vrv -"!-

Es kann offen bleiben, ob Grundrechb des Beschwerdeführers bereits dadurch ver-leäsind, dass das Landserictrt seiner tr*r*"" iöffiili:|äilff,:.ä
wechselte Begrlindung der Justizvollzugsanstalt ftir ihÄn ablehnenden Bescheio Iu-
srundeseresr und damit ein im g"*"*ili"";#;;;;;;;;ää- 

Nach-
schieben von Ermessensgrändei tring"nrn,n"; ilüt.'oLc Hamm, Beschruss vom
22' August 1996 - 1 voilz (ws) sg/g6 -, stv 1997, s. gz<g2>; ote H.n,lrä, *.*,u*
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vom 21. August 2008 - 3 Vollz (Ws)-3+/08 -, juris, Rn. 21 ff.; GalllesslMüller-Dietz,

StVollzG, 1 1 . Aufl. 2008, $ 11 Rn. 18; KamannÄ/olckart, in: Feest, AK-StVollzG, 5. Aufl:

2006, $ 115 Rn. 53;SchulerlLaubenthal, in: Schwind/Böhm/Jehle/t-aubenthal, StVollzG,

5. Aufl. 2009, S 1 1 5 Rn. 4 m.w.N.). Denn auch ausgehend von der ausg'eu€chselten Be- ${

gründung wird der Beschluss des l-andgerichts den verfassungsrechtlichen Anforde,

rungen nicfrt gerectrt. .

Wenn das Gericfrt dem Beschrrerdeftlhrer entgeg_enhält, er selbst behaupte nicht,

dass er autonome Lebenstechniken rrerlenrt habe oder ein erhöhtes Maß an Unselb-

stärrdlgkeitaufyreise, verfehtt es -wie zwor schon die Justianollzugsanstalt - den Sinn

des grundrechtlictren Gebots, einem Verlustder Lebenstüchtigkeit des Beschwerdefüh-

rers nach Möglichkeit entgegenzr,rwirken (s. unter a) aa)). Dleses Gebot bezieht sich als

Elenrent derstaaüichen Verpflictrtung, den Haflvollzug am Resozialisierungszielauszu-

ric*rten, offensbhtlich nbht nur auf den Verlust von für das Leben in Haft bedeutsamen

Fähigkeiten, sonde m gerade audr auf die Erhaltung der Ttichtigkeft fr r ein Leben in Frei-

lleit. Der Gefangene sdl so lebenstüchtQ bfeiben, dass er sich im ätlä einpr Entlassung

aus der Haft im nonnalen Leben wieder zurechffindet (vgl. BVeTGE 45, 187 .<24O>:
BVerfG, Beschlürsss der 2..'lGmmer des Zweiten Senats vorn 12. November 1997

- 2 BvR 615197 -, NSIZ-RR 1998, S. 121 <122>, und vom 13. Dezember 1997 .2 BvR

14f/rtg6-, NJW 1998, S. 1133 <1133>; Bescfrluss der 3. Kamrnerdes Zrrveiten Senats

voni 5. August 2Aß - 2 BvR 729t08-, StV 201 1 , S. 488 <490>):. Mit der Annahme, das

Gebot, db Lebensttrchtigkeitdes Gefangenen nacfr Mtlglichkeitzu erhalten, greife erst

ein, wenn der Gefangene Anzeichen einer hafibedingrten Depravation aufvveist, die sich

bereits als Ein#rränkungen seiner Lebenstüchtigkeit unter den Verhältnissen der Hafr

bemerkbarmachen, wird es dahergrundbgerrd miss\rerstanden. Elem hohen Gervicht,

das dem Resozialisierungsinteressgdes Beschuerdefrhrers nach mehtals zehnjähri-

ger HaftverbLißung lür die Ermessensentscheidung der Justizvollzugsanstalt zukam

(vgl. BVerG, Besohltlsseder2.KammerdesZrlpiten Senatsvom 12. November 1997

- 2 BvR 615t97 -, NSIZ-RR 1998, S. 121 <122t.>),hat das Landgericht auf diese Weise

nicht im Geringsten Rechnung getragen.

Der argqriffene Besc*rluss verbhlt die verfassungsrechtlichen Anforderungen zu-

dem aucfr dadurch, dass er sicfr mit den in der Rectrtsprechung.des Bundesverfas-

sungsgerichts aufgezeQten Grenzen der Möglichkeit, Versagungen durch Personal-

knappheit zu i'echtbrtigen (s. unter a) bb)), nicht auseinandersetzt, obwohl dies ange-

sichts des Gewicfrts der berührten grundrccfitlicfren Belange des Beschwerdeführers

offensictrtlich angezeQtwar. lnfolgedessen istaucfi die insorrreiterforderliche Sachver-

hattsaufklärung unterblieben (s. unter a) cc)). Weder hat das Geri,cht nähere Feststellun-

gen zu Art und Dauer dervon derJustizvollangsanstähangeftihrten Mangellage getrof-

fen nochgeprüft, ob undwelctreAbhilfemaßnahmenvonderJustiarcllzugsanstaltergrif-
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fen beziehungarveise beantragtwurden und ob und welche besonderen Anstrengungen

ihr zumindest vodlbergehend zumr.lüar sind, um sicheranstellen, daes die gesetzlich

eröffnete MöglichkeitvonVollargslockerungen nichtineinermitdemdahinterstehenden

Resozialisierun gsziel unverein baren Weise leerläuft.

3. Derangegriffene Beschlussdes Oberlandeilgerictrtverletdden Beschwerdeflth-
rer in seinem Grundrecht aus Art. 1g Abs. 4 GG. 

'

a) Art. 1 9 Abs. 4 GG gervährleisteteffektiven und möglichstlückenlosen richterlicfren
RechtsschuE gegen Akte der öffenüidren Genvalt {vgl. BVerG E67,43 <58>; stRspr}.

Dabei fordert Art, 19 Abs. 4 GG keinen tnstanzenzug. Eröfrnet das Prozessrecht aber
eineweitere lnstanz, so ganrährleistetArt. 19Abs,4 GG darn Bärgerauch insorueiteine
wirksame gerichtliche Kontnolle (vgl. BVerfGE4g,27z <2741.>;54, 94 <96 f.>; 122,248
<271>;stRspr). Die Rechtsmittalgerichte dürfen ein von der jeweiligen Rechtsordnung
eröffnetes Rechtsmifrel nicht durcti.die Art und Webe, in dersie die geseElichen Voraus-
seEungenftrden ZugangzueinerSachentscheidungauslegen und anwenden, ineffek-

tiv machen und frr den Beschnerdefilhrer berhufen lassen; der Zugang zu den in der
Verfahrensordnung eingeräumEn tnstanzen darf nicht non unerltillbaren oder unzu-
mutbären Vorauesetanr.rgen ablrängig gemacht oder in einer durch Sachgr{inde ni,elit

mehrpu rechtfertigendenWebeerschwerlwerden(vgl. BVeTGE 96,27 *39>; 117,244
<2681; 12..?, 248 <27 1>; stR+r).

b) Nacfrdiesem Maßstab istderBescfrlussdeoOberlandesgerichtsmitArt 19Abs.4
GG nicht vereinbar. ,, '

-;t

$ I 19 Abs: 3 $tVollzG erlaubt es dEm Strafs$at, von ejner Begrundung der Recfrts-
bescfrwerdeentscheklung abzusehen, wenn er die Beschwerde ftlr unzulässig oder of-
fensichflich unbegründet eraclrtet Dies ist verfiassungsrechüich nicht zu beanstanden.
Da der Straßenat von dieser Mögtichkeit, deren Einräumung verfassungsrechflicfr nicht
zu beanstianden ist (vgl. BVeTGE 50, 287 <28gf->;71,122 <135>; 81, 97 <106>),

Gebrauctr gemachthat, liqen überdb Festsbllung im Beschluss,tenorhinaus, dassdie -
in $ 116 Abs. 1 StvollzG genannb Voraussetzung der Zuläss[keit einer"Rechtsbe-
schwerde - Erforderlichkeit der Nachprtifrrng zur Forüildung des Recfits oder zur Siche-

rungeinereinlreillic*ren Rechtsprechung -nictrtrrorlägdn, Enbcfreidungsgründe, diedas
Bundesverfassungsgericht einer verf-assungsrechtlicfren Prtifung untarziehen könnte,
nicht vor. Daraus folgt jedoch nicht, dass der,Baschluss selbst sich verfiassungsrechtli-

cher Prtifung entzQge oder die Maßstäbe der Prüfung zu fockem wären. Melmehr bt in
einem sotchan Falldb Entsctreidung bereits dann aufzuheben, wenn an ihrer Verein-
barkeit mit Grundrecfrten des Besc*ryverdefrhrers erhebliche Zneifel bestehen (vgl.

BVerG, Bescfrluss der 1. lGmmerdes Zr,reiten $enats vom ZS. Februar 1993 - 2 BvR

251tg3 -, juris, Rn. 4; BVerG, Beschluss der 2. Kammer des Zvreiten Senats vom
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12; März 2008 - 2 BvR 37Sr05 ,, juris, Rh. 33). Dies ist angesichts der offenkurdigen in-

hattlichenAbweichung des latrdgericfrtlichen Besdrlusses von derRecfrtsprechung des

Bundaeveifassungsgerichts {zur Bedeutung einer solchen Abweichung frlr die Zuläs-

sigkeit dar Rechtsbeschwerde vgl. OLG Celle, Besohluss vom 7. Juti 2006 - 1 Ws 288/06 *€

($trVollz) -, j u ris, Rn. 7), auf die der kschwerddi h rer zudem bereits m it sei nem ersten

Rechtsbescfiwerdeschriftsatz hingewiesen hat, h'ter der Fall.

ilt.
.t

1. Die angegrifferren Besctrlüsse beruhen auf den festgestellten Grundrechtsver-

stößen. Gemäß $ 95 Abs. 2 BVeTGG sind sie aufzuheben und"ist die Sache an das

Land gericit zu riltrzuvenryeisen.

2. Die noturendigen Auslagen fllr daE Verfassungsbeschwerdeverfiahren sind dsn
Besihrlerdefflhrer gemäß $ 34a Abs. 2 BVerfGG zu erstilten. :.

lVtellinghofi Lübbe-Wotff Huber '


